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Anordnung
über die Errichtung der Zentrale für radioaktive 

Rückstände und Abfälle.

Vom 1. April 1959

Auf Grund des § 3 Absätze 2 und 3 des Beschlusses 
vom 21. Februar 1957 über das Statut des Amtes für 
Kernforschung und Kerntechnik (GBl. I S. 170) wird im 
Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommission 
und dem Minister der Finanzen folgendes angeordnet: §

§ 1
(1) Mit Wirkung vom 1. April 1959 wird die Zentrale 

für radioaktive Rückstände und Abfälle mit Sitz in 
Lohmen, Kreis Sebnitz, errichtet.

(2) Die Zentrale für radioaktive Rückstände und Ab
fälle ist juristische Person und Rechtsträger von Volks- ' 
eigentum. Sie untersteht dem Amt für Kernforschung 
und Kerntechnik.

§ 2
Struktur, Aufgaben und Tätigkeit der Zentrale für 

radioaktive Rückstände und Abfälle regelt das Statut 
(Anlage).

§ 3
Die Zentrale für radioaktive Rückstände und Abfälle 

ist Haushaltsorganisation. Ihre Mittel werden im Haus
halt der Republik beim Amt für Kernforschung und 
Kerntechnik bereitgestellt.

§ 4
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 1. April 1959

Der Leiter des Amtes 
für Kernforschung und Kerntechnik

Prof. R a m b u s c h

Anlage

zu vorstehender Anordnung 

Statut
der Zentrale für radioaktive Rückstände 

und Abfälle
§ 1

Rechtliche Stellung und Sitz
(1) Die Zentrale für radioaktive Rückstände und Ab

fälle — im folgenden Zentrale genannt — ist juristische 
Person und Rechtsträger von Volkseigentum. Ihr Sitz 
ist Lohmen, Kreis SebnitZ;

(2) Die Zentrale untersteht dem Amt für Kernfor
schung und Kerntechnik.

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Zentrale hat folgende Aufgaben durchzu
führen:

a) Erfassung und Abtransport radioaktiver Rück
stände und Abfälle;
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